
Förderung für Pager im 
4. Migrationsbereich angepasst 
Der Freistaat Bayern unterstützt 
die Gemeinden mit dem Sonderför-
derprogramm Digitalfunk bei Be-
scha昀昀ungen für die gemeindlichen 
Feuerwehren in Bayern auch für 
die Umstellung der  Alarmierung  
vom Analogfunk zum Digitalfunk. 
Aufgrund des in der Ausschreibung 
für den 4. Migrationsbereich erziel-
ten Preises für BOS-TETRA-Pager 
war der im Sonderförderprogramm 
festgelegte Festbetrag von 550 Euro 

nicht mehr ausreichend, um auch 
weiterhin eine Förderung mit 80 % 
der nachgewiesenen tatsächlichen 
Aufwendungen (inkl. Zubehörtei-
len) umzusetzen. Das Bayerische In-
nenministerium hat daher umgehend 
reagiert und den Förderfestbetrag 
für die im 4. Migrationsbereich zu 
bescha昀昀enden Pager auf 680 Euro 
angehoben. 
Mit der Änderung der Anlage 2 des 
Sonderförderprogramms Digital-

funk wird ein ausschließlich für die 
Förderung von Pagern im 4. Mi-
grationsbereich heranzuziehender 
Förderfestbetrag eingeführt. Der 
4. Migrationsbereich umfasst die 
Rettungsdienstbereiche Ansbach, 
Fürstenfeldbruck, Landshut, Mit-
telfranken Süd, München, Passau, 
Rosenheim und Würzburg. Für die 
Förderung von Pagern in den Mig-
rationsbereichen 1, 2 und 3 gilt  wei-
terhin der Festbetrag von 550 Euro.
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